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Was ist eine A1-Bescheinigung?

Mit der Entsendebescheinigung A1 wird 
für einen einzelnen Arbeitnehmer doku-
mentiert, welches Recht welchen Staats 
während seiner Tätigkeit auf ihn an-
wendbar ist. Auf diese Weise soll verhin-
dert werden, dass es zu einer Doppelver-
sicherung des Beschäftigten kommt und 
er nicht mehrfach Beiträge in die Sozial-
versicherungssysteme einzahlen muss.

Wer benötigt diese Bescheinigung?

Ganz gleich, ob es sich um eine Vor-
führung für eine Behandlungseinheit 
handelt, eine wissenschaftliche Fortbil-
dungsveranstaItung oder eine Messe: 
Jeder beruflich bedingte Übertritt einer 
Landesgrenze verlangt, selbst bei kur-
zen Dienstreisen von nur wenigen Stun-

den, das Mitführen dieser Bescheini-
gung. Betroffen ist auch die Teilnahme 
an Seminaren, Fortbildungen und Kon-
ferenzen – auch im standespolitischen 
Ehrenamt. Jede Reise ist gesondert zu 
beantragen. Aber: Ein Zahnarzt, der 
etwa auf dem Weg zu einem internati-
onalen Kongress ist und dabei mehrere 
Länder durchquert, ohne dort beruflich 
tätig zu sein, benötigt nicht für jedes 
Land eine extra A1-Bescheinigung. Wer 
z. B. von Köln nach Brüssel durch Hol-
land fährt, muss nur für Belgien ein ent-
sprechendes Dokument beantragen.

Wo erhält man die Bescheinigung?

Bei angestellten Zahnärzten und zahn-
medizinischen Mitarbeitern kann die 
Bescheinigung von der gehaltsabrech-
nenden Stelle elektronisch mithilfe des 

Bei Dienstreisen ins EU-Ausland A1-Formular nicht vergessen

Gehaltsabrechnungsprogramms ange-
fordert werden.
Daneben kann für die Meldung auch 
eine maschinelle Ausfüllhilfe der In-
formationstechnischen Servicestelle 
der Gesetzlichen Krankenversicherung 
GmbH (ITSG) genutzt werden. 
Selbstständige Zahnärzte müssen die 
Bescheinigung per Papiervordruck 
anfordern. Dies geschieht mit einem 
Vordruck, der unter www.dvka.de 
(Deutsche Verbindungsstelle Kranken-
versicherung/Ausland) heruntergeladen 
werden kann.
Ab sofort können Sie im Praxishandbuch 
online die genauen 
Quellen und Links für 
den Bezug der A1-For-
mulare sowie weitere  
Hinweise zu diesem  
Thema nachlesen. 
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Das Mädchen Niki hat nach ihrem zu-
ckersüßen Frühstück absolut keine Lust 
aufs Zähneputzen. Da ihre Eltern nicht 
kontrollieren, ob sie auch ihre Zähne 
gründlich putzt, bleibt sie einfach nur so 
im Bad sitzen. Plötzlich krabbelt aus der 
Zahnpastatube der Zauberdrache Kai 
Zaboli und schwuppdiwupp schrumpft 
Zaboli sich und Niki ganz ganz klein. Es 
beginnt eine abenteuerliche Reise durch 
ihren Mund. Niki sieht zum ersten Mal 
in ihrem Leben schwarze Monster, die in 
ihrem Mund sind, die Bakterien. Kai er-
klärt Niki was die Bakterien da machen – 
nämlich Löcher in ihre Zähne. Niki möch-
te das aber nicht und Kai Zaboli zeigt 
ihr, wie die Bakterien verschwinden. 

Zabuli der Zauberdrache
Die lustige Fahrt auf der Zauberzahn-
bürste beginnt. Zuerst die Kauflächen, 
also hin und her düsen, dann mit einem 
Kreisen die Außenflächen und mit dem 
nächsten Trick die Innenflächen. Niki ist 
ganz begeistert von der Zahnputzfahrt 
durch ihren Mund. Zaboli zeigt ihr noch 
mehr Tricks, wie man die Bakterien los 
wird. Stolz will Niki ihren Eltern jetzt 
zeigen,was sie alles gelernt hat. Wird 
Niki es schaffen, all das Gelernte von der 
Entdeckungsreise durch ihren Mund, 
ihren Eltern und der Schwester Greta 
beizubringen? Und vor allem – wird ihre 
Lieblingszahnärztin Dr. Gabi Zahnelott 
noch Bakterien im Mund finden?
Dieses Kinderbuch ist nicht nur für das 

Wer vorübergehende Tätigkeiten im EU-Ausland ausübt oder sich dort für Dienstreisen aufhält, muss eine A1-Bescheini-
gung mit sich führen. Diese Vorgabe besteht bereits seit 2010. Bislang haben viele EU-Mitgliedstaaten auf eine Kontrolle 
verzichtet. Besondere Aufmerksamkeit hat das Formular aktuell dadurch erlangt, dass insbesondere Frankreich und Öster-
reich die Bescheinigung verstärkt beim Grenzübertritt verlangen und bei deren Fehlen Bußgelder verhängen.
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